 Antrag

auf Genehmigung eines Zweitwassermessers 

für die Absetzung der Abwassergebühr wegen Verwendung von Wasser für die

Gartenbewässerung, Swimmingpoolbefüllung, Viehhaltung u. Landwirtschaft in der Samtgemeinde Lamspringe

Name, Vorname:
______________________________________________________

Straße:
______________________________________________________

Wohnort:
______________________________________________________

Telefon:
______________________________________________________

Zählerstandort:
______________________________________________________

(sofern von vorstehender

Adresse abweichend)

Nutzung des Zweitwassermessers für

 FORMCHECKBOX 
   Gartenbewässerung  (Größe der Fläche in m²) ca. ________________________________
 FORMCHECKBOX 
      _______________________________________________________________________________
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, den Zweitwassermesser nach den auf der Rückseite dieses Antrages aufgeführten Anleitungen zu installieren/installieren zu lassen. Außerdem versichere ich, dass die vom Zweitwassermesser gemessene Wassermenge nicht dem Abwassersystem zugeführt wird. Im Falle einer Swimmingpoolbefüllung erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass das verwendete Wasser nicht mit chemischen Zusätzen behandelt ist/wird.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Zuwiderhandlungen strafrechtlich verfolgt werden können.

Die Bearbeitung dieses Antrages ist kostenpflichtig gem. des Kostentarifes zur Verwaltungskostensatzung der Samtgemeinde Lamspringe.

Die Kosten für die Abnahme und das Verplomben des Zweitwassermessers durch einen Mitarbeiter des Bauhofes betragen bei Erstinstallation und bei Austausch je 20,00 €; hierüber wird eine Rechnung erstellt.

 FORMCHECKBOX 
    Der Wassermesser wurde bereits vor Antragstellung installiert.

        Installation erfolgte am _____________ bzw. im  Jahre _____________

        durch den Antragsteller/Fa. ___________________________

____________________________                      _____________________________________

(Ort, Datum)                                                          (Unterschrift)
Bitte stellen Sie sicher, dass alle grau unterlegten Zeilen ausgefüllt sind!!!!!
 (Terminvereinbarung telefonisch  05345 /98 99 16 Frau Kipping  WV Peine)
Abnahmetermin:           ___________________          
Uhrzeit:  ___________________

Abnahme erfolgte am:   __________________                 durch:    ______________________

Zählernummer/-hersteller    _____________________/_______________________________

geeicht bis:                  ___________________

Alter Zähler Nr. _____________________ Ausbaudatum/-stand _________________________
Bemerkungen:   _____________________________________________________________

Anleitungen für die Installation und den Betrieb eines

Zweitwassermessers

für die Absetzung der Abwassergebühr

wegen Verwendung von Wasser

u. a. für die Gartenbewässerung, Swimmingpoolbefüllung

 Viehhaltung und landwirtschaftliche Nutzung

in der Samtgemeinde Lamspringe

1. Das über den Zweitwassermesser (über eine separate Zapfstelle) entnommene Wasser dient ausschließlich dem im Antrag angegebenen Zweck und darf nicht dem Abwassersystem zugeführt werden.
Die Samtgemeinde ist berechtigt, jederzeit Kontrollen durchzuführen um sicher zu stellen, dass die vom Zweitwassermesser gemessene Wassermenge nicht in die öffentliche Entwässerungs-anlage gelangt. Wird das Wasser dennoch in die öffentliche Entwässerungsanlage geleitet, ist die Samtgemeinde gehalten, strafrechtlich gegen den Grundstückseigentümer gem. § 263 StGB wegen Betrug vorzugehen. 


2. Die Installation des Zweitwassermessers kann selbst oder durch ein beauftragtes Installations-unternehmen erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Installation unter Beachtung der DIN 1988 ausgeführt wird. Sie ist schriftlich mit Angabe des Herstellers, der Zweitwasserzähler-Nr., des Einbaudatums und des Eichdatums zu bestätigen.


3. Der Zweitwassermesser muss geeicht sein und von der Samtgemeinde Lamspringe entsprechend des IX. Nachtrages zur Entwässerungsabgabensatzung der Samtgemeinde Lamspringe verplombt werden. Der/die Antragsteller/in hat von sich aus rechtzeitig einen Termin mit dem Bauamt der Samtgemeinde zur Abnahme des Zweitwassermessers zu vereinbaren.


4. Die Abnahme der Installation des Zweitwassermessers durch einen Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung ist nach dem Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung der Samtgemeinde Lamspringe kostenpflichtig. Die Kosten für die Abnahme und das Verplomben des Zweitwassermessers betragen bei der Erstinstallation 20,00 €. Die Kosten sind nach Rechnungserstellung zu zahlen. 


5. Grundsätzlich ist der Verbrauch über den Zweitwassermesser zum Ende des Ablesezeit-raumes (30.09. des lfd. Jahres) vom Antragsteller selbst zu ermitteln und ein schriftlicher Absetzungsantrag bei der Samtgemeinde zu stellen. Der Zweitwassermesser ist bei der jährlichen Hauptzählerablesung durch den Antragsteller ebenfalls abzulesen. Nach Angabe der Verbrauchswerte wird der Verbrauch bei der Berechnung der Abwassergebühr von der Samtgemeinde abgesetzt.


6. Der Austausch des Zweitwassermessers hat gemäß des Eichgesetzes alle sechs Jahre im Beisein eines Mitarbeiters der Gemeinde zu erfolgen. Der Termin ist mindestens eine Woche vorher mit dem Bauamt der Samtgemeinde abzustimmen. Die Kosten für die Abnahme beim Austausch eines Zweitwassermessers betragen 20,00 €. Die Kosten sind nach Rechnungs-erstellung zu zahlen.


Mit der Unterschrift auf der Vorderseite dieses Antrages wird versichert, dass die von dem Zweitwassermesser gemessene Wassermenge nicht dem Abwassersystem zugeführt wird und ausschließlich dem angegebenen Zweck dient. 


Für ein Grundstück kann maximal ein Zweitwassermesser zugelassen werden.
   

   Samtgemeinde Lamspringe 

Der Samtgemeindebürgermeister
(Hinweis für die Internetnutzer: Bitte dieses auf die Rückseite Ihres Antrages drucken.)







